
ÜBERSICHTUntersuchungspfl ichten  bei Trinkwasserinstallationen

Warmwasser (PWH) Leitungsgebundene Trinkwasserspender/ 
Eiswürfelbereiter

Kaltwasser (PWC)

Zu untersuchende Parameter Legionella spec. Koloniezahlen 22°C und 36°C, coliforme Bakterien, 
intestinale Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa, 
sulfi dreduzierende sporenbildende Anaerobier

Legionella spec.
Wenn Temperatur von PWC 
>25° C (bei Rohrbegleitheizun-
gen Temperatur prüfen!)

Koloniezahlen bei 22 °C 
und 36 °C, E. coli, colifor-
me Bakterien, intestinale 
Enterokokken

Pseudomonas aeruginosa Blei, Kupfer, Nickel
(Eisen, Cadmium bei  verzinkten 
Rohrleitungen)

Probenumfang gem. Probenahmeplan gem. Probenahmeplan

Norm-/ Regelwerksbezug • TrinkwV
DVGW Arbeitsblatt W551/ 
Infektionsschutzgesetz 
(IFSG) Arbeitsschutzgesetz

• Arbeitsstättenverordung
• Betriebssicherheits-

verordnung
• UBA-Empfehlung

18.12.2018
• DVGW-Information

Wasser Nr. 90/03-17

• TrinkwV
• Verordnung über natürliches Mineralwasser, 

 Quellwasser und Tafel wasser (Mineral- und 
 Tafelwasser-Verordnung)

• Verordnung über Anforderungen an die Hygiene 
beim Herstellen,  Behandeln und Inverkehrbringen 
von Lebensmitteln

• Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV),
 Verordnung über Lebensmittelhygiene
(EG Verordnung 852/2004), Lebensmittelrahmen-
verordnung (VO (EG) 178/2002)

• TrinkwVDVGW Arbeitsblatt 
W 551

• Infektionsschutzgesetz (IFSG)                                       
• Arbeitsschutzgesetz                                       
• Arbeitsstättenverordnung                 
• Betriebssicherheitsverordnung

• TrinkwV  
• Infektionsschutzgesetz 

(IFSG) 
• Arbeitsschutzgesetz
• Arbeitsstättenverordung
• Betriebssicherheits-

verordnung

• TrinkwV                                                                        
UBA-Empfehlung 13.06.2017 
Infektionsschutzgesetz (IFSG)

• Arbeitsschutzgesetz
• Arbeitsstättenverordung
• Betriebssicherheits-

verordnung

• TrinkwV                                                                        
UBA-Empfehlung 
18.12.2018 Infektions-
schutzgesetz (IFSG)

• Arbeitsschutzgesetz
• Arbeitsstättenverordung
• Betriebssicherheits-

verordnung

Krankenhäuser/Alten-,Wohn- und Pfl egeheime jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich

Ambulante und stationäre medizinische 
 Einrichtungen jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich

Kindergärten, Schulen und sonstige 
 Ausbildungsstätten jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich

Lebensmittelbetriebe (z. B. Restaurant, 
Schlachterei, Bäckerei etc.) jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich3 jährlich

Augen- und Notduschen jährlich jährlich

Bürogebäude, Verwaltungsgebäude jährlich jährlich jährlich jährlich1 jährlich2 jährlich

Gewerbebetriebe, Industriebetriebe jährlich jährlich jährlich jährlich1 jährlich2 jährlich

Hotels, Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, 
Ferien wohnanlagen, Berghütten, Fitnesscenter, 

andere  öffentliche Einrichtungen
jährlich jährlich jährlich jährlich1 jährlich2 jährlich

Wohnungseigentümergemeinschaften, Miets-
häuser,  andere gewerbliche Einrichtungen alle 3 Jahre alle 3 Jahre alle 3 Jahre alle 3 Jahre alle 3 Jahre alle 3 Jahre

Zahnarztpraxen, Arztpraxen, Praxen  sonstiger 
Heil berufe, in denen invasive Eingriffe 

 vorgenommen werden

In den beschriebenen Einrichtungen sind insbesondere die Empfe hlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert-Koch-Institutes zu beachten.

Wasseraufbereitungsanlagen in 
 Trinkwasserinstallationen

Werden im Objekt Wasseraufbereitungsanlagen (z. B. Enthärtungsanlagen) betrieben oder dem Trinkwasser Dosierstoffe zugesetzt 
(z. B. Korrosionsschutz) so ist vor und nach der Aufbereitungsanlage eine Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen vorzusehen.

1 Berücksichtigung von Küchen, Teeküchen
2 In Erste-Hilfe-Räumen
3 Im Zuge der Lebensmittelüberwachung sind Forderungen

des zuständigen Gesundheitsamtes zu beachten.
Bestehende Untersuchungspfl ichten Keine direkte Untersuchungspfl icht. Der Betre iber/Eigentümer muss jedoch sicherstellen, dass das Trinkwasser den Anforderungen der TrinkwV entspricht.

Untersuchungspfl ichten  bei Trinkwasserinstallationen

Warmwasser (PWH) Leitungsgebundene Trinkwasserspender/ 
Eiswürfelbereiter

Kaltwasser (PWC)

Zu untersuchende Parameter Legionella spec. Koloniezahlen 22°C und 36°C, coliforme Bakterien, 
intestinale Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa, 
sulfi dreduzierende sporenbildende Anaerobier

Legionella spec.
Wenn Temperatur von PWC 
>25° C (bei Rohrbegleitheizun-
gen Temperatur prüfen!)

Koloniezahlen bei 22 °C 
und 36 °C, E. coli, colifor-
me Bakterien, intestinale 
Enterokokken

Pseudomonas aeruginosa Blei, Kupfer, Nickel
(Eisen, Cadmium bei  verzinkten 
Rohrleitungen)

Probenumfang gem. Probenahmeplan gem. Probenahmeplan

Norm-/ Regelwerksbezug • TrinkwV
DVGW Arbeitsblatt W551/ 
Infektionsschutzgesetz 
(IFSG) Arbeitsschutzgesetz

• Arbeitsstättenverordung
• Betriebssicherheits-

verordnung
• UBA-Empfehlung

18.12.2018
• DVGW-Information

Wasser Nr. 90/03-17
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• Verordnung über natürliches Mineralwasser, 

 Quellwasser und Tafel wasser (Mineral- und 
 Tafelwasser-Verordnung)

• Verordnung über Anforderungen an die Hygiene 
beim Herstellen,  Behandeln und Inverkehrbringen 
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 Verordnung über Lebensmittelhygiene
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Krankenhäuser/Alten-,Wohn- und Pfl egeheime jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich

Ambulante und stationäre medizinische 
 Einrichtungen jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich

Kindergärten, Schulen und sonstige 
 Ausbildungsstätten jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich

Lebensmittelbetriebe (z. B. Restaurant, 
Schlachterei, Bäckerei etc.) jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich3 jährlich

Augen- und Notduschen jährlich jährlich

Bürogebäude, Verwaltungsgebäude jährlich jährlich jährlich jährlich1 jährlich2 jährlich

Gewerbebetriebe, Industriebetriebe jährlich jährlich jährlich jährlich1 jährlich2 jährlich

Hotels, Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, 
Ferien wohnanlagen, Berghütten, Fitnesscenter, 

andere  öffentliche Einrichtungen
jährlich jährlich jährlich jährlich1 jährlich2 jährlich

Wohnungseigentümergemeinschaften, Miets-
häuser,  andere gewerbliche Einrichtungen alle 3 Jahre alle 3 Jahre alle 3 Jahre alle 3 Jahre alle 3 Jahre alle 3 Jahre

Zahnarztpraxen, Arztpraxen, Praxen  sonstiger 
Heil berufe, in denen invasive Eingriffe 

 vorgenommen werden

In den beschriebenen Einrichtungen sind insbesondere die Empfe hlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert-Koch-Institutes zu beachten.

Wasseraufbereitungsanlagen in 
 Trinkwasserinstallationen

Werden im Objekt Wasseraufbereitungsanlagen (z. B. Enthärtungsanlagen) betrieben oder dem Trinkwasser Dosierstoffe zugesetzt 
(z. B. Korrosionsschutz) so ist vor und nach der Aufbereitungsanlage eine Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen vorzusehen.

1 Berücksichtigung von Küchen, Teeküchen
2 In Erste-Hilfe-Räumen
3 Im Zuge der Lebensmittelüberwachung sind Forderungen

des zuständigen Gesundheitsamtes zu beachten.
Keine direkte Untersuchungspfl icht. Der Betre iber/Eigentümer muss jedoch sicherstellen, dass das Trinkwasser den Anforderungen der TrinkwV entspricht.
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